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See the notice on TED website

334729-2024 - Ergebnis
Deutschland – Netzwerkinfrastruktur – Gemeinde Poing: Beschaffung von Schul-IT (01)
OJ S 109/2024 06/06/2024
Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Poing
E-Mail: info@mayburg.de
Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Gemeinde Poing: Beschaffung von Schul-IT (01)
Beschreibung: Die Gemeinde Poing beabsichtigt im Rahmen des DigitalPakts (Bayern dBIR) 
die Beschaffung von IT-Leistungen für Schulen, deren Sachaufwandsträger sie ist. Der 
Auftraggeber ist Sachaufwandsträger von drei Grund- und Mittelschulen. Diese sind die Anni-
Pickert-Grund- und Mittelschule (kurz: APS), die Grundschule am Bergfeld (kurz: GSB) und 
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße (kurz: GSKS). Die Schulen werden von 
unterschiedlichen Schulleitungen geleitet und befinden sich jeweils an eigenen Standorten in 
Poing. Die Schulgebäude sind baulich nicht miteinander verbunden. Keine der Schulen verfügt 
über einen eigenen Ansprechpartner bzw. Administratoren für die IT. Der 
Verantwortungsbereich dafür liegt bei den Mitarbeitern des SG Z 2 Informations- und 
Kommunikationstechnik der Gemeinde Poing. Die Schul-IT wird in drei (3) Fachlosen 
beschafft: Los 1: Netzwerktechnik für zwei (2) Schulen (APS und GSB) Los 2: Server für eine 
(1) Schule (APS) Los 3: mobile Lehrerendgeräte ( APS, GSB, GSKS) Eine ausführliche 
Darstellung des Leistungsgegenstandes findet sich in den Leistungsverzeichnissen und den 
Vertragsurkunden.
Kennung des Verfahrens: d877a31e-17f9-4ef3-b1f9-e62c558733f0
Vorherige Bekanntmachung: 484602-2023
Interne Kennung: MaBu-2023-0039
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 32424000 Netzwerkinfrastruktur
Zusätzliche Einstufung (cpv): 48219300 Verwaltungssoftwarepaket, 48400000 Softwarepaket 
für Geschäftstransaktionen und persönliche Arbeitsabläufe, 48430000 Softwarepaket für die 
Lagerbestandsverwaltung

2.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)
Land: Deutschland

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/334729-2024
mailto:info@mayburg.de
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2.1.4.
 
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Zu II.1.6): Klarstellung: Es ist die Abgabe von Angeboten für ein (1) 
und/oder mehrere Lose möglich. Die evtl. Angabe "Angebote sind möglich für nur die 
Gesamtheit aller Lose" wird vom TED-System selbständig erzeugt und ist NICHT zutreffend.
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Netzwerktechnik für zwei (2) Schulen (APS und GSB)
Beschreibung: Beschaffung der Netzwerktechnik für zwei (2) Schulen (APS und GSB) 
(Systemlieferung).
Interne Kennung: LOT-0001

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 32424000 Netzwerkinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Ebersberg (DE218)
Land: Deutschland

5.1.4.  Verlängerung
Weitere Informationen zur Verlängerung: Siehe Vergabeunterlagen.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Die Angabe in II.2.7) ist nicht richtig. Angabe erfolgte so, da 
technisches Pflichtfeld.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
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Informationen über die Überprüfungsfristen: Um eine Korrektur des Vergabeverfahrens zu 
erreichen, kann ein Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer gestellt werden, solange 
durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag nicht erteilt ist. Ein wirksamer Zuschlag kann 
erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter über den 
beabsichtigten Zuschlag gemäß § 134 GWB informiert hat und 15 Kalendertage bzw. bei 
Versendung der Information per Fax oder auf elektronischem Weg 10 Kalendertage 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Beanstandungen im Hinblick auf das 
hiesige Vergabeverfahren die Bieter Verstöße gegen Vergabevorschriften, die sie erkannt 
haben, gegenüber der Vergabestelle innerhalb von zehn Kalendertagen zu rügen haben und 
weiterhin Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen oder aus 
der Bekanntmachung erkennbar sind, von den Bietern spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber (bei der Kontaktstelle) zu rügen sind (vgl. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 
GWB), damit die Bieter für den Fall, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, ein 
Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer anstreben können. Sofern die Vergabestelle 
einer Rüge in ihrem Antwortschreiben nicht abhilft, kann der betreffende Bieter nur innerhalb 
von längstens 15 Kalendertagen nach Eingang des Antwortschreibens der Vergabestelle 
diesbezüglich ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer einleiten (vgl. § 160 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren ist ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, 
wenn der öffentliche Auftraggeber gegen § 134 GWB verstoßen hat oder den Auftrag ohne 
vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. Diese Unwirksamkeit kann nur festgestellt 
werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den 
Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend 
gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt 
der Europäischen Union.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Gemeinde 
Poing
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0002
Titel: Server für eine (1) Schule (APS)
Beschreibung: Beschaffung eines Servers für eine (1) Schule (APS) (Hardware-Kauf)
Interne Kennung: LOT-0002

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 48820000 Server

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Ebersberg (DE218)
Land: Deutschland

5.1.4.  Verlängerung
Weitere Informationen zur Verlängerung: Siehe Vergabeunterlagen.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
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Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Die Angabe in II.2.7) ist nicht richtig. Angabe erfolgte so, da 
technisches Pflichtfeld.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: Um eine Korrektur des Vergabeverfahrens zu 
erreichen, kann ein Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer gestellt werden, solange 
durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag nicht erteilt ist. Ein wirksamer Zuschlag kann 
erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter über den 
beabsichtigten Zuschlag gemäß § 134 GWB informiert hat und 15 Kalendertage bzw. bei 
Versendung der Information per Fax oder auf elektronischem Weg 10 Kalendertage 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Beanstandungen im Hinblick auf das 
hiesige Vergabeverfahren die Bieter Verstöße gegen Vergabevorschriften, die sie erkannt 
haben, gegenüber der Vergabestelle innerhalb von zehn Kalendertagen zu rügen haben und 
weiterhin Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen oder aus 
der Bekanntmachung erkennbar sind, von den Bietern spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber (bei der Kontaktstelle) zu rügen sind (vgl. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 
GWB), damit die Bieter für den Fall, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, ein 
Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer anstreben können. Sofern die Vergabestelle 
einer Rüge in ihrem Antwortschreiben nicht abhilft, kann der betreffende Bieter nur innerhalb 
von längstens 15 Kalendertagen nach Eingang des Antwortschreibens der Vergabestelle 
diesbezüglich ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer einleiten (vgl. § 160 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren ist ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, 
wenn der öffentliche Auftraggeber gegen § 134 GWB verstoßen hat oder den Auftrag ohne 
vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. Diese Unwirksamkeit kann nur festgestellt 
werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den 
Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend 
gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 
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Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt 
der Europäischen Union.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Gemeinde 
Poing
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

5.1.  Los: LOT-0003
Titel: mobile Lehrerendgeräte ( APS, GSB, GSKS)
Beschreibung: Beschaffung mobiler Lehrerendgeräte (APS, GSB, GSKS) samt Zubehör und 
MDM-Software (Hardware-Kauf und Software-Miete). Ergänzungsbeschaffung iOS-Geräte.
Interne Kennung: LOT-0003

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 30213200 Tablettcomputer
Zusätzliche Einstufung (cpv): 48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
Optionen: 
Beschreibung der Optionen: Zu Optionen siehe Vergabeunterlagen.

5.1.2.  Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Ebersberg (DE218)
Land: Deutschland

5.1.4.  Verlängerung
Weitere Informationen zur Verlängerung: Siehe Vergabeunterlagen.

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Die Angabe in II.2.7) ist nicht richtig. Angabe erfolgte so, da 
technisches Pflichtfeld.

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: Um eine Korrektur des Vergabeverfahrens zu 
erreichen, kann ein Nachprüfungsverfahren bei der Vergabekammer gestellt werden, solange 
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durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag nicht erteilt ist. Ein wirksamer Zuschlag kann 
erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter über den 
beabsichtigten Zuschlag gemäß § 134 GWB informiert hat und 15 Kalendertage bzw. bei 
Versendung der Information per Fax oder auf elektronischem Weg 10 Kalendertage 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Beanstandungen im Hinblick auf das 
hiesige Vergabeverfahren die Bieter Verstöße gegen Vergabevorschriften, die sie erkannt 
haben, gegenüber der Vergabestelle innerhalb von zehn Kalendertagen zu rügen haben und 
weiterhin Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen oder aus 
der Bekanntmachung erkennbar sind, von den Bietern spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber (bei der Kontaktstelle) zu rügen sind (vgl. § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 
GWB), damit die Bieter für den Fall, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, ein 
Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer anstreben können. Sofern die Vergabestelle 
einer Rüge in ihrem Antwortschreiben nicht abhilft, kann der betreffende Bieter nur innerhalb 
von längstens 15 Kalendertagen nach Eingang des Antwortschreibens der Vergabestelle 
diesbezüglich ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer einleiten (vgl. § 160 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren ist ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, 
wenn der öffentliche Auftraggeber gegen § 134 GWB verstoßen hat oder den Auftrag ohne 
vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem 
Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist. Diese Unwirksamkeit kann nur festgestellt 
werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der 
Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den 
Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend 
gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt 
der Europäischen Union.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Gemeinde 
Poing
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts 
des BMI)

6. Ergebnisse

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3
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Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0002
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde kein Wettbewerbsgewinner ermittelt, und der 
Wettbewerb ist abgeschlossen.
Grund, warum kein Gewinner ausgewählt wurde: Es sind keine Angebote, Teilnahmeanträge 
oder Projekte eingegangen

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0003
Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Leiter der anbietenden Partei: Agelero IT-Systeme Erding GmbH
Angebot: 
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0003
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag: 
Datum des Vertragsabschlusses: 19/10/2023

6.1.4.  Statistische Informationen
Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge: 
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren 
Unternehmen
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 2
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bietern, die in anderen Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums registriert sind als dem Land des Beschaffers
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Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0
Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Bieter aus Ländern außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums
Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 0

8. Organisationen

8.1.  ORG-7001
Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Poing
Registrierungsnummer: n/a
Postanschrift: Rathausstr. 3
Stadt: Poing
Postleitzahl: 85586
Land, Gliederung (NUTS): Ebersberg (DE218)
Land: Deutschland
Kontaktperson: MAYBURG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Paul-Wassermann-Str. 3, 81829 
München
E-Mail: info@mayburg.de
Telefon: +49 89451088960
Fax: +49 89451088969
Internetadresse: https://www.poing.de
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Federführendes Mitglied
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-7004
Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Registrierungsnummer: n/a
Stadt: München
Postleitzahl: 80534
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Agelero IT-Systeme Erding GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen
Registrierungsnummer: DE328649833
Postanschrift: Haager Str. 11
Stadt: Erding
Postleitzahl: 85435
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
E-Mail: edu@agelero.de
Telefon: +49 8122959330

mailto:info@mayburg.de
https://www.poing.de
mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
mailto:edu@agelero.de
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Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Leiter der anbietenden Partei
Wirtschaftlicher Eigentümer: 
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Gewinner dieser Lose: LOT-0003

8.1.  ORG-7005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 7b43047e-c57e-4171-ad0b-1f5af3de3b9f  -  01
Formulartyp: Ergebnis
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder 
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
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